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Öffentliche Bekannt-
machungen  
 
 

Bebauungsplan Nr. 
80 „Fachmarktzent-
rum Bad Münsterei-
fel, Flaches Feld“ 
hier: Bekanntm a-
chung des Aufstel-
lungsbeschlusses 
 
Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat in 
seiner Sitzung am 19.07.2011 folgendes 
beschlossen:  
 
„1. Es wird beschlossen, den Bebauungs-
plan Nr. 80 „Fachmarktzentrum Bad Müns-
tereifel, Bereich Flaches Feld“ aufzustel-
len. Das Plangebiet wird begrenzt durch 
die Eisenbahnstrecke im Westen und die 
Kölner Straße im Osten. Die genaue Ab-
grenzung ist dem beigefügten Übersichts-
plan (Seite 5) zu entnehmen, der Bestand-
teil dieses Beschlusses ist. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Bad Münstereifel, den 20.07.2011 
 
Der Bürgermeister 
gez. Alexander Büttner 
 
 
 

Veränderungssperre 
für das Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 
80 „Fachmarktzent-
rum Bad Münsterei-
fel, Flaches Feld“ 

hier: Bekanntm a-
chung  
 
Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat in 
seiner Sitzung am 19.07.2011 die Verän-
derungssperre als Satzung beschlossen:  
 

Satzung  
 

der Stadt Bad Münstereifel über eine 
Veränderungssperre für das Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 80 „Fachmarkt-
zentrum Bad Münstereifel, Bereich Fla-
ches Feld“ vom 20.07.2011 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 14, 
16 und 17 des Baugesetzbuches i.d.F. 
vom 27.08.1997, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBL. IS.2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12.04.2011 (BGBL. I S. 619), 
hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel in 
seiner Sitzung am 19.07.2011 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§1 
 

(1) Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat 
in seiner Sitzung am 19.07.2011 be-
schlossen, den Bebauungsplan Nr. 80 
„Fachmarktzentrum Bad Münstereifel, Be-
reich Flaches Feld“ aufzustellen. Das 
Plangebiet wird begrenzt durch die Eisen-
bahnstrecke im Westen und die Kölner 
Straße im Osten. Die genaue Abgrenzung 
ist dem beigefügten Übersichtsplan (Seite 
5) zu entnehmen, der Bestandteil dieses 
Beschlusses ist. 
 
(2) Zur Sicherung der Planung wird für das 
in Abs. 1 bezeichnete Gebiet eine Verän-
derungssperre angeordnet. 
 

§ 2 
 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der 
Veränderungssperre  (§ 1 Abs. 1) dürfen 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 Bau-
gesetzbuch nicht durchgeführt oder 
bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; 
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2. erhebliche oder wesentlich wert-
steigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen  An-
lagen, deren Veränderung nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- o-
der anzeigepflichtig sind, nicht vor-
genommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belan-
ge nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zu-
gelassen werden. Die Entscheidung über 
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungs-
behörde im Einvernehmen mit der Stadt 
Bad Münstereifel. Vorhaben, die vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre bau-
rechtlich genehmigt worden sind, Vorha-
ben , von denen die Gemeinde nach Maß-
gabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor 
dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dürfen, sowie Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzungen wer-
den von der Veränderungssperre nicht 
berührt. 
 

§3 
 
Diese Veränderungssperre tritt mit ihrer 
ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. Sie 
tritt außer Kraft, sobald und soweit für ih-
ren Geltungsbereich der Bebauungsplan  
Nr. 80 in Kraft tritt, spätestens jedoch nach 
Ablauf von zwei Jahren vom Tag der Be-
kanntmachung an gerechnet. 
 
 
Bad Münstereifel, den 20.07.2011 
 
Der Bürgermeister 
gez. Alexander Büttner 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Bad 
Münstereifel in seiner Sitzung am 
19.07.2011 beschlossene Satzung der 

Stadt Bad Münstereifel über eine Verände-
rungssperre für das Gebiet des Bebau-
ungsplanes Nr. 80 „Fachmarktzentrum 
Bad Münstereifel, Bereich Flaches Feld“ 
vom 20.07.2011 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-

schluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt vorher ge-
rügt und die dabei verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
 
Bad Münstereifel, den 20.07.2011  
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Alexander Büttner 
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35. Satzung 
vom 20.07.2011 

 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Bad Münstereifel vom 28.07.1981 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung (i.d.F.) der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW 2009 S. 950), der §§ 
2, 4, 6 , 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) i.d.F. vom 21.10.1969 (GV NRW 1969 S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW 2008 S. 394) und des § 65 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV 
NRW 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV NRW 
2010, S. 185 ff.), in Verbindung mit der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – vom 
25.06.1997 hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel in seiner Sitzung am 19.07.2011 folgende 
35. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Bad Münstereifel vom 28.07.1981 beschlossen: 
 

§ 1 
In § 11 Abs. 10 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 
 
„Die Leistungsgebühr für Straßenbaulastträger beträgt pro m² öffentlicher Straßenfläche, die 
in die öffentliche Kanalisation entwässert, vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007 0,78 €, vom 
01.01.2008 bis zum 31.12.2008 0,74 € und vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 0,79 €.“ 
 

§ 3 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Bad Münstereifel in seiner Sitzung am 19.07.2011 be-
schlossene 35. Satzung vom 20.07.2011 zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Bad Münstereifel vom 28.07.1981 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und die da-

bei verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Bad Münstereifel, den 20.07.2011  
 
Der Bürgermeister 
gez. Alexander Büttner 
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1. Satzung 
vom 20.07.2011 

 
zur Änderung der Satzung zur Änderung der Fristen b ei der Dichtheitsprüfung von 
privaten Abwasserleitungen gem. § 61 a) Abs. 3 bis 7 LWG NRW der Stadt Bad Müns-
tereifel vom 15.12.2010 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung (i.d.F.) der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW 2009 S. 950), der §§ 60, 61 des Was-
serhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 
(BGBl. I 2009, S. 2585 ff.) und des § 61 a) des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, S. 926), zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV NRW 2010, S. 185 ff.), hat der 
Rat der Stadt Bad Münstereifel in seiner Sitzung am 19.07.2011 folgende 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung zur Änderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Ab-
wasserleitungen gem. § 61 a) Abs. 3 bis 7 LWG NRW der Stadt Bad Münstereifel vom 
15.12.2010 beschlossen: 
 

§ 1 
§ 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst alle Grundstücke, die in den Anla-
gen 1 (Wasserschutzzone) und 2 (Sanierungs- und/oder Überwachungsgebiete) aufgeführt 
sind.“ 
 
b) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Satzung gilt auch für Abwasserleitungen, die Schmutzwasser einer Kleinkläranlage oder 
abflusslosen Grube zuführen und Grundstücken zuzuordnen sind, die in der Anlage 1 aufge-
führt sind.“ 
 

§ 3 
§ 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Die erstmalige Dichtheitsprüfung bei bestehenden privaten Abwasserleitungen im Geltungs-
bereich dieser Satzung ist spätestens bis zu dem in den Anlagen 1 und 2 angegebenen Zeit-
punkt durchzuführen.“  
 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Dichtheitsprüfung ist nach den einschlägigen Normen mit Wasser- oder Luftdruck oder 
mittels optischer Inspektion (TV-Untersuchung) durchzuführen. Die Stadt Bad Münstereifel 
kann im Einzelfall das Prüfverfahren bestimmen, um Fehlinterpretationen (z.B. wenn Dich-
tungsringe fehlen, kann dieses mit einer TV-Untersuchung bei neuen oder erneuerten Ab-
wasserleitungen nicht erkannt werden) im Interesse des Grundstückseigentümers zu ver-
meiden. Bei neu errichteten oder erneuerten Abwasserleitungen soll grundsätzlich eine Prü-
fung mit Wasser oder Luft durchzuführen.“ 
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§ 4 
 

a) §§ 2 a) und 3 a) treten für alle in der Anlage 1 aufgeführten Grundstücke sowie für die 
in der Anlage 2 aufgeführten Grundstücke in Bad Münstereifel, Finkenweg und Linne-
rijstraße rückwirkend zum 15.12.2010 in Kraft. 

b) Im übrigen tritt diese Änderungsatzung am Tage nach der Bekanntmachung der Satzung 
in Kraft.  

 
 
Anlage 1 (Wasserschutzgebiet)  
 
zur Satzung vom 15.12.2010 zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von pri-
vaten Abwasserleitungen gemäß § 61 a) Abs. 3 bis 7 LWG NRW mit der Fristverkürzung 
gem. § 61 a) Abs. 5 Satz 2 LWG NRW für Grundstücke innerhalb des Wasserschutzgebie-
tes. 
 

 
 
 

Ortsteil Straßen Hausnummern Frist 
Gilsdorf alle alle 31.12.2010 

Am Heiligenhäusschen 
Am Siefen 
Am Stockert 
Auf dem Platz 
Brunnenstraße 

alle 

Frommert 1,2 und 6 
Gilsdorfer Weg alle 
Hohner Weg 5 und 6 
Im Kessel 
Kleinbendchen 

alle 

Rönnstraße 8 bis 56 
Siedlung Bädorf u. Kurth 
Speerhaus 
Teufelsloch 

Nöthen 

Willibrordusstraße 

alle 

31.12.2010 
Arloff 
Eschweiler 
Kalkar 

alle alle 
 
31.12.2011 
 

Ännchengasse alle 
Bachstraße ab 2 
Bartholomäusstraße alle 
Bonner Straße alle ungeraden 
Brückenstraße 
Fabrikstraße 
Gutenbergweg 
Im Baist 
Im Floting 
Talstraße  

alle 

Kirspenich 

Wahlengasse alle geraden 31.12.2011 
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Hinweis:  
Die vorgezogenen Fristen gelten nur für Grundstücke, deren Abwasserleitung bei häusli-
chem Abwasser vor dem 01.01.1965 oder bei gewerblichem/industriellem Abwasser vor dem 
01.01.1990 errichtet wurde. Wurde die Hausanschlussleitung später errichtet, so gilt für die 
aufgeführten Grundstücke die gesetzliche Frist vom 31.12.2015. 
 
Wenn die Abwasserleitungen nach dem 01.01.1996 hergestellt oder verändert wurden, lag 
bereits mit der Inbetriebnahme die Verpflichtung zur Dichtheitsprüfung vor (§ 45 BauO NRW, 
abgelöst durch § 61 a LWG NRW).  
 
 
 
Anlage 2 (Sanierungs- /Überwachungsgebiet)  
 
zur Satzung vom 15.12.2010 zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von pri-
vaten Abwasserleitungen gemäß § 61 a) Abs. 3 bis 7 LWG NRW mit der Fristveränderung 
gem. § 61 a) Abs. 5 Satz 1 LWG NRW für Grundstücke innerhalb eines Sanierungs-  
/Überwachungsgebietes 
 

Ortsteil Straßen Hausnummern Frist 
Alte Landstraße 1 bis 6 
Am Bloch 
Amselweg 
An der Ley 
Antweiler Höll 
Arloffer Weg 
Auf dem Hembüchel 
Auf dem Katzenberg 
Auf dem Waasem 
Auf dem Wahnsberg 
Auf dem Wieler 
Auf der Kumm 
Bahnweg 

alle 

Bendenweg 79, 81, 83, 85 bis 95 
Buschhöhlenweg 
Dohlenweg 
Eschweilerweg 
Euskirchener Straße 
Friedrich-Ebert-Straße 
Grüner Weg 
In der Hütte 

Iversheim 

Kalkarer Weg 

alle 

31.12.2011 
Mühlengasse 
Obergasse 
Oberste Kumm 
Peter-Greven-Straße 

  

Schwalbenweg 
Unterste Gasse 
Wachendorfer Weg 

 

Zeisigweg 

Alle 

31.12.2011 
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Hinweis:  
 
Die abweichenden Fristen gelten nicht für Grundstücke ohne Anschluss an die öffentliche 
Kanalisation (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben). Bei dieser Grundstücksgruppe 
bleibt es bei dem gesetzlichen Termin vom 31.12.2015.  
Für alle nicht aufgeführten Ortsteile und Straßenzüge gilt automatisch die gesetzliche Frist 
vom 31.12.2015. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Bad Münstereifel in seiner Sitzung am 19.07.2011 be-
schlossene 1. Satzung zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten 
Abwasserleitungen gemäß § 61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW der Stadt Bad Münstereifel wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Ortsteil, Straßen Frist 
Finkenweg, Linnerijstraße (Kernstadt) 30.06.2011 
Maulbach 31.12.2012 
Scheuren 31.12.2013 
Limbach 31.12.2014 
Lanzerath mit Ausnahme der folgenden Straßenzüge: 
Rheinbacher Straße, Hochtürmer Straße Nr. 1 bis 15 und 17,  
In der Heilenbach 
Ohlerath 

31.12.2016 
 

Eichen 
Nitterscheid 
Hilterscheid 
Scheuerheck 
Witscheiderhof 

31.12.2017 
 

Sasserath 
Kempensiefen (Wald) 

31.12.2018 
 

Mutscheid 
Ellesheim 
Rupperath mit Ausnahme der folgenden Straßenzüge: 
Hünkhovener Kreuz, Harscheider Weg 3 bis 15 
Neichen 
Rodert 

31.12.2019 
 

Holzem 
Esch 
Hardtbrücke (Berresheim) 
Mahlberg 
Langscheid 
Schönau 

31.12.2020 
 

Berresheim mit Ausnahme der folgenden Straßenzüge: 
Hardtbrücke 
Lethert 
Eicherscheid 
Kalkar 

31.12.2021 
 

Effelsberg 

Kernstadt mit Ausnahme der folgenden Straßenzüge: 
Finkenweg, Linnerijstraße 

31.12.2022 
 

Soller 
Willerscheid 
Reckerscheid 31.12.2023 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 

i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

 
j) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
k) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
l) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und die da-

bei verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Bad Münstereifel, den 20.07.2011  
 
Der Bürgermeister 
gez. Alexander Büttner 
 

 Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
 

Informationen zur 
Dichtheitsprüfung 
gem. § 61 a Landes-
wassergesetz NRW  
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
19.07.2011 die 1. Satzung zur Änderung 
der Satzung zur Änderung der Frist bei 
der Dichtheitsprüfung von privaten Ab-
wasserleitungen gem. § 61 a Abs. 3 bis 7 
LWG NRW beschlossen, die in dieser 
Ausgabe des Amtsblattes öffentlich be-
kanntgemacht wird.  
 
Die Satzungsänderungen umfassen zwei 
bedeutsame Regelungen: 
 
1. Wasserschutzgebiete (Nöthen, Gils-

dorf, Eschweiler, Kalkar, Arloff, 
Kirspenich und Iversheim) 

 
Die Fristverkürzung gilt nur unter folgen-
den Voraussetzungen: 

 
a) Das Grundstück liegt innerhalb 

der Wasserschutzzone. 
 
 

Hinweis: 
Die betroffenen Grundstücke sind in 
der Anlage 1 der 1. Änderungssat-
zung aufgezählt (Ortsteil, Straße, 
Haus-Nr.). 

 
b) Die private Abwasserleitung 

wurde vor dem 01.01.1965 her-
gestellt (für gewerbliches und 
industrielles Abwasser gilt ab-
weichend der 01.01.1990).  

 
Hinweis: 
Bitte teilen Sie der Stadt schriftlich mit, 
wenn die Abwasserleitungen nach dem 
01.01.1965 bzw. 01.01.1990 und vor 
dem 01.01.1996 errichtet (verlegt) wur-
de, damit sie nicht irrtümlich vorzeitig 
zur Dichtheitsprüfung aufgefordert 
werden.  
 
Sollten die privaten Abwasserleitungen 
nach dem 01.01.1996 hergestellt worden 
sein, war bereits eine Dichtheitsprüfung 
durchzuführen. 
 
2. Zeitplan übriges Stadtgebiet 
 
Mit der 1. Änderungssatzung werden für 
das gesamte übrige Stadtgebiet die Fris-
ten für die Dichtheitsprüfung festgesetzt.  
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Die Fristen erstrecken sich bis Ende 
2023. Damit wird der rechtlich zulässige 
zeitliche Rahmen ausgeschöpft. 
 
Hinweis: 
Suchen Sie die Frist für Ihr Grundstück, 
dann schauen Sie bitte in die Anlage 2 
der Änderungssatzung hinein. 
 
Für Grundstücke, die weder in der Anlage 
1 noch der Anlage 2 aufgelistet sind, gilt 
die gesetzliche Frist 31.12.2015. 
 
Achtung: 
Die Fristen gelten unabhängig vom 
Prüfergebnis nur für die Durchführung 
der Dichtheitsprüfung. 
 
Sanierungsfristen 
Von der Frist für die Dichtheitsprüfung ist 
die Frage zu trennen, ob die im Prüfpro-
tokoll erfassten Schäden zu beheben 
sind, wie die Sanierung erfolgen soll und 
vor allem, innerhalb welcher Frist, was 
von der Schadensart und dem Schadens-
umfang maßgeblich beeinflusst wird.  
 
Nach dem neuen Vollzugserlass des Mi-
nisteriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
NRW vom 17.06.2011 sind die Schäden 
in drei Klassen einzuteilen: 
 
- Schadensklasse A: starke Schäden, 

Sanierungsfrist bis zu 6 Monaten 
- Schadensklasse B: mittelschwere 

Schäden, Sanierungsfrist bis zu 5 
Jahren 

- Schadensklasse C: leichte Schäden, 
keine Sanierungsverpflichtung 

 
Empfehlung: 
Wenn Sie unsicher sind, welche Frist für 
die Dichtheitsprüfung gilt oder – noch 
wichtiger – ob Sanierungsbedarf besteht 
und welche Fristen dabei zu beachten 
sind, erkundigen Sie sich unbedingt bei 
der Stadt.  
Ansprechpartner sind Frau Heller (Tel.: 
02253/505-136) oder Herr Pieperjo-
hanns (Tel.: 02253/505-169 ). 
 
 
 

Aus der Sitzung des 
Betriebsausschusses 
Stadtwerke vom 
13.07.2011 
 
In der Sitzung Betriebsausschusses 
Stadtwerke am 13.07.2011 wurden u.a. 
folgende Beschlüsse gefasst bzw. Mittei-
lungen gegeben: 
 
Landwirtschaftliche Beratung in Wasser-
schutzgebieten; hier: Finanzierungs- und 
Leistungsvertrag  
2006 hat der Betriebsausschuss „Stadt-
werke“ die Betriebsleitung ermächtigt, 
einen Finanzierungs- und Leistungsver-
trag mit der Landwirtschaftskammer ab-
zuschließen. Gemäß diesem Vertrag un-
terstützen die teilnehmenden Wasser-
werke zur Verwirklichung eines flächen-
deckenden Gewässerschutzes eine ver-
stärkte landwirtschaftliche Beratungsakti-
vität der Kammer durch die Finanzierung 
von Beratungskräften. Durch diese Finan-
zierung soll die Beratung der landwirt-
schaftlichen Betriebe in Bezug auf den 
Gewässerschutz mit hoher Qualität ge-
währleistet werden. 
 
Die vor erst einem guten Jahr beschlos-
sene schrittweise Abschaffung des Was-
serentnahmeentgelts soll nach dem Wil-
len der heutigen Landesregierung außer 
Kraft gesetzt werden. Künftig soll das 
Wasserentnahmeentgelt 5 Cent pro Ku-
bikmeter betragen. Es ist zu erwarten, 
dass weiterhin eine Verrechnung der Kos-
ten des Wasserentnahmeentgelts mit den 
Kosten für die landwirtschaftliche Bera-
tung erfolgen kann.  
 
Das Wasserentnahmerecht für die Was-
sergewinnungsanlage Nöthen ist aufge-
geben. Die Nitratwerte der Wespelquelle 
in Pesch liegen weit unter dem gesetzlich 
vorgegebenen Grenzwert von 50 mg/Liter 
(ca. 25 mg/Liter). Es scheint daher aus 
Sicht der Betriebsleitung nicht mehr län-
ger sinnvoll, die landwirtschaftliche Bera-
tung in dem bisherigen Umfang zu unter-
stützen.  
Beschluss mit 12 Ja-Stimmen zu 1 
Nein-Stimme bei 3 Enthaltungen: 
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Der Finanzierungs- und Leistungsvertrag 
mit der Landwirtschaftskammer ist insge-
samt zu kündigen.  
 
Gebührenumstellung 2007 und 2008 
Zur endgültigen Einführung der getrenn-
ten Niederschlageswassergebühr bedarf 
es noch der Gebührenumstellung für die 
Jahre 2007 und 2008. Die Änderungsbe-
scheide werden voraussichtlich Ende Au-
gust 2011 mit der Fälligkeit 01.10.2011 
versandt werden. Diese Fälligkeit würde 
dann zeitlich genau zwischen den beiden 
Regelfälligkeiten (15.08. und 15.11.2011) 
liegen.  
 
 
 

Stadtfeuerwehrtag 
Löschgruppe Mut-
scheid feierte 75. Ge-
burtstag  
 
Von Samstag bis Sonntag feierte die 
Löschgruppe Mutscheid ihren 75. Ge-
burtstag in Verbindung mit dem 36. Stadt-
feuerwehrtag der Stadt Bad Münstereifel. 
Neben Bürgermeister Alexander Büttner 
und dem stellvertr. Kreisbrandmeister 
Frank Eichen war auch die Vize-Landrätin 
Dr. Sabine Dirhold gekommen, um der 
Löschgruppe zu gratulieren. 
Gemeinsam mit Stadtbrandinspektor Karl 
Brühl zeichnete der Bürgermeister eine 
Reihe von Feuerwehrleuten für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft aus. Weiterhin er-
folgten einige Beförderungen und Ernen-
nungen. 
Großer Dank wurde Herrn Brandinspektor 
Karl Loest ausgesprochen. Seit 1994 ist 
Loest Stadtjugendfeuerwehrwart und 
noch mehrere Jahre als Löschgruppen-
führer und Zugführer des Löschzuges III 
sowie in der Organisation der Kreisju-
gendfeuerwehr aktiv gewesen.  
 
Beförderungen: 
Unterbrandmeister Werner Zimmermann 
(Löschgruppe Houverath) zum Brand-
meister, Unterbrandmeister Jörg Neunkir-
chen (Löschgruppe Effelsberg) zum 
Brandmeister, Brandmeister Harald 
Schmitz (Löschgruppe Iversheim) zum 

Oberbrandmeister, Brandmeister Ralf 
Spilles (Löschgruppe Iversheim) zum 
Oberbrandmeister, Brandmeister Thors-
ten Prinz (Löschgruppe Mutscheid) zum 
Oberbrandmeister, Brandmeister Patrick 
Auel (Löschgruppe Mutscheid) zum 
Oberbrandmeister, Oberbrandmeister 
Andreas Haag (Löschgruppe Mahlberg) 
zum Hauptbrandmeister, Oberbrandmeis-
ter Ralf Hochgürtel (Löschgruppe Mut-
scheid) zum Hauptbrandmeister. 
 
Ernennungen: 
Oberfeuerwehrmann Alexander Zimmer-
mann (Löschgruppe Mutscheid) zum 
Stadtjugendfeuerwehrwart, Oberfeuer-
wehrmann Thomas Griesenbrock (Lösch-
gruppe Arloff), Brandmeister Jörg Neun-
kirchen (Löschgruppe Effelsberg) und 
Unterbrandmeister Georg Stoll (Lösch-
gruppe Nöthen) zu stellvertretende Stadt-
jugendfeuerwehrwarte. 
Brandmeister Thorsten Prinz zum stell-
vertr. Löschgruppenführer der Lösch-
gruppe Mutscheid, Brandmeister Jörg 
Neunkirchen zum stellvertr. Löschgrup-
penführer der Löschgruppe Effelsberg 
und Brandinspektor Herbert Fass (Lösch-
gruppe Arloff) zum stellvertr. Bereit-
schaftsführer der Bereitschaft II der Krei-
se Düren / Euskirchen innerhalb der Be-
zirksabteilung Köln. 
 
Jubilare aus dem aktiven Dienst und der 
Ehrenabteilung: 
Eintritt 1976 – 35 Jahre aktiver Dienst – 
Feuerwehrehrenzeichen in Gold: 
Hauptfeuerwehrmann Bernd Bresgen 
(Löschgruppe Nöthen) und  Unterbrand-
meister Hermann-Josef Schumacher 
(Löschgruppe Nöthen) 
 
Eintritt 1986 – 25 Jahre aktiver Dienst – 
Feuerwehrehrenzeichen in Silber: 
Hauptfeuerwehrmann Dirk Hoever 
(Löschgruppe Eicherscheid), Haupt-
brandmeister Erik Gasthaus (Löschgrup-
pe Eschweiler), Hauptfeuerwehrmann 
Manfred Kratz (Löschgruppe Eschweiler), 
Hauptfeuerwehrmann Albert Spilles 
(Löschgruppe Iversheim), Hauptbrand-
meister Armin Nettersheim (Löschgruppe 
Mahlberg), Stadtbrandinspektor Karl Brühl 
(Löschgruppe Mutscheid), Unterbrand-
meister Herbert Bungart (Löschgruppe 
Mutscheid), Unterbrandmeister Michael 
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Gassen (Löschgruppe Mutscheid), Ober-
feuerwehrmann Bernd Weber (Lösch-
gruppe Mutscheid), Hauptbrandmeister 
Hermann-Josef Haag (Löschgruppe Rup-
perath), Oberfeuerwehrmann Jürgen-
Wilhelm Königsfeld (Löschgruppe Schö-
nau) 
 
Eintritt 1961 – 50 Jahre Mitgliedschaft: 
Unterbrandmeister Helmut Braun (Lösch-
gruppe Bad Münstereifel), Oberfeuer-
wehrmann Karl-Heinz Frings (Löschgrup-
pe Effelsberg), Oberfeuerwehrmann Hel-
mut Henn (Löschgruppe Houverath), Un-
terbrandmeister Egon Honert (Lösch-
gruppe Rupperath), Oberfeuerwehrmann 
Reinhold Odenhausen (Löschgruppe 
Rupperath), Oberfeuerwehrmann Helmut 
Weber (Löschgruppe Schönau) 
 
Eintritt 1951 – 60 Jahre Mitgliedschaft: 
Oberfeuerwehrmann Josef Burggraf 
(Löschgruppe Effelsberg), Oberbrand-
meister Josef Hilger (Löschgruppe Esch-
weiler) 
 
Eintritt 1941 – 70 Jahre Mitgliedschaft: 
Oberfeuerwehrmann Johann Thoma 
(Löschgruppe Iversheim) 
 

 
Foto: Ernst Odenhausen 

 
 
 

„Infonetzwerk Ge-
wässerlebensräume“ 
Teil 2 eröffnet  
Gewässerrenaturierungsmaßnah-
men in Bad Münstereifel, Schleiden, 
Hellenthal und Dahlem - 
Förderung durch den Landschafts-
verband Rheinland  
 
Feuersalamander, Edelkrebs, Bachneun-
auge und Mühlkoppe sind die neuen 

Sympathieträger, die fortan die Besucher 
über die bisher in Bad Münstereifel, 
Schleiden, Hellenthal und Dahlem durch-
geführten umfangreichen Maßnahmen zur 
Gewässerrenaturierung informieren. 
Durch die Förderung des Landschaftsver-
bandes Rheinland konnte nun eine zweite 
Serie an Informationstafeln im Rahmen 
des Netzwerkes „Natürliche und naturna-
he Gewässerlebensräume“ entwickelt und 
aufgestellt werden. Ausgehend von allen 
Tafeln werden interessante Rundwan-
derwege für die Besucher angeboten. 
 
Breite Information über Maßnahmen 
zur Gewässerrenaturierung 
„Ich freue mich, dass mit Hilfe der Netz-
werkförderung der Biologischen Stationen 
ein weiteres Projekt des LVR für breite 
Information über den natürlichen Gewäs-
serlebensraum und die erfolgreichen Re-
naturierungsmaßnahmen in den Städten 
Bad Münstereifel und Schleiden sowie in 
den Gemeinden Dahlem und Hellenthal 
beiträgt“, so Annette Schwabe vom Land-
schaftsverband Rheinland. Bürgermeister 
Alexander Büttner unterstrich die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
der Biologischen Station und freute sich 
über die Förderung des Landschaftsver-
bandes: 
„Mit dieser ansprechenden Form der Öf-
fentlichkeitsarbeit wird auch in der breiten 
Öffentlichkeit deutlich, dass ökologische 
Projekte auch einen wichtigen ökologi-
schen Nutzen haben und die „Natürliche 
Vielfalt“ in den Kommunen Bad Münster-
eifel, Schleiden, Hellenthal und Dahlem 
auf angenehmste Weise erlebbar wird.“ 
Dieter Pasch, Geschäftsführer der Biolo-
gischen Station Euskirchen wies darauf 
hin, dass in den vergangenen Jahren 
durch zahlreiche Großprojekte mit För-
dermitteln der europäischen Union, des 
Landes und des Kreises umfangreiche 
Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung 
durchgeführt werden konnten. „Mit diesen 
Tafeln setzen wir die erfolgreiche Öffent-
lichkeitsarbeit mit den attraktiven Sympa-
thieträgern aus dem Bereich der Gewäs-
serlebewesen fort, um die Öffentlichkeit 
über die Bedeutung und die Notwendig-
keit der Vielzahl der durchgeführten Maß-
nahmen zur Gewässerrenaturierung zu 
informieren.“ 
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Die angebotenen Wander- und Erlebnis-
routen zum Informationsnetzwerk Gewäs-
serlebenräume liegen im Liersbachtal 
(Bad Münstereifel), Schafbachtal (Schlei-
den), Simmeler Bachtal (Dahlem) und 
Wolferter- und Pützbachtal (Hellenthal) 
An allen Startpunkten der Rundwander-
wege stehen neben den Informationsta-
feln, Informationsflyer mit Streckenverläu-
fen und interessanten Informationen zur 
Verfügung. 
 
Auf dem nachfolgenden Bild sind vor der 
Informationstafel in der Letherter Land-
straße in Bad Münstereifel-Lethert von 
links nach rechts zu sehen: 
Bürgermeister Alexander Büttner, Annette 
Schwabe, Dieter Pasch, Andreas Glo-
dowski (Stadt Schleiden), Dirk Weber und 
Monika Lanzerath (beide Gemeinde Hel-
lenthal) 
 

 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.biostationeuskirchen.de 
 
Die Patenschaft über die Informationstafel 
in Bad Münstereifel - Lethert neben dem 
Schulbuswartehäuschen hat Herr Bernd 
Lethert auf ehernamtlicher Basis über-
nommen.  
 
 
 

Sondermüllaktion 
 
Das Sondermüll-Mobil steht für Sie  
 

�  am Freitag, dem 29.07.2011 
 

o In der Zeit von 7.45 - 8.25 Uhr  in  
 Arloff  

 Parkplatz der Raiffeisenbank, 
 Unter den Linden; 
 

o in der Zeit von 8.40 - 9.20 Uhr in  
 Iversheim   

 Euskirchener Straße/Ecke Wachen-
 dorfer Weg  
 

o in der Zeit von 9.45 – 10.15 Uhr  in  
Eicherscheid  

 Dorfplatz Brigidastraße/Ahrweiler 
 Straße; 
 

o in der Zeit von 10.35 – 11.05 Uhr in 
Schönau  

 Vorplatz des Feuerwehrgerätehau-
ses, Erftstraße; 

 

o in der Zeit von 11.25 - 11.55 Uhr  in 
Mutscheid  

 Parkplatz zwischen den Straßen  
Arandstraße/Geranienstraße in Nähe 
des Glascontainers; 

 

o in der Zeit von 12.45 – 13.15 Uhr in 
Rupperath  

 Rupperather Ring, in Höhe des Fried-
hofes 

 

o in der Zeit von 13.35 – 14.05 Uhr in 
Reckerscheid  

 Freiplatz vor dem Hause Brühl, Fran-
kenstraße 44; 

 

�  am Dienstag, dem 02.08.2011 
 
o in der Zeit von 8.00 – 8.30 Uhr in 

Houverath  
 Parkplatz der Gaststätte Nücken, 

Eifeldomstraße; 
 

o in der Zeit von 9.00 – 9.30 Uhr in 
Lethert  

 Parkplatz der Gaststätte "Burghof", 
Letherter Landstraße; 

 
o in der Zeit von 10.00 – 10.30 Uhr in 

Mahlberg 
Parkplatz Ecke Fringsgasse/ Mi-
chelsbergstraße; 

 

o in der Zeit von 11.00 – 12.45 Uhr 
Kernstadt  

Parkplatz am eifelbad, 
 

o in der Zeit von 13.45 – 14.15 Uhr  in 
Nöthen  

Gilsdorfer Weg, an der alten Schule. 

 
Zu den schadstoffhaltigen Abfällen zäh-
len: 
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Aus dem Haushalt 

Mottenschutzmittel, Imprägniermittel, Fle-
ckenentferner, Wasch- und Spülmittel, 
WC-Reiniger, Kalkentferner, Desinfekti-
onsmittel, Metall- und Silberputzmittel, 
alle Arten von Batterien, Farben, Lacke, 
Lösemittel, Klebstoffe, Holzschutzmittel, 
Spraydosen, Bohnerwachs, Karbid, 
quecksilberhaltige Gegenstände, Ener-
giesparlampen, Leuchtstoffröhren; 
 

vom Auto 

Rostschutzmittel, Farben, Pflegemittel, 
Frostschutzmittel, Schmiermittel, Politur, 
Bremsflüssigkeit; Autobatterien 
 

aus dem Garten 

Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämp-
fungsmittel, Flüssigdünger; 
 

aus dem Hobbybereich 

Photo-Chemikalien, Batterien, Kunststoff-
kleber, Silber- und Goldbronze, Glasuren 
und Glasurschlämmen für Töpferarbeiten, 
Siebdruckfarben, Chemiebaukästen, 
Lichtpausenchemikalien, Flüssigkeiten 
von Vervielfältigungsmaschinen.  
 

Zu den Elektro-Kleingeräten zählen: 
 

z. B. Kaffeemaschinen, Eierkocher, Ra-
sierapparate, Bügeleisen, Bohrmaschi-
nen, Videokameras, Radiowecker, Fax-
Geräte, Haartrockner, Telefone, Toaster. 

 
W  I  C  H  T  I  G  ! 

 
Bei der Anlieferung von schadstoffhalti-
gen Abfällen ist Folgendes unbedingt zu 
beachten: 

 
Behältnisse, Flaschen usw. sollten be-
schriftet sein und müssen alle mit den 
dazugehörigen Verschlüssen versehen 
werden. 

 
Stellen Sie keine schadstoffhaltigen 
Abfälle an den vom Umwelt-Mobil an-
gefahrenen Standplätzen unbeaufsich-
tigt ab,  denn sie bilden eine Gefahr, ins-
besondere für Kinder. Warten Sie also 
das Eintreffen des Umweltmobiles ab und 
übergeben Ihre Abfälle dem Personal. 

 
Altöle können im Rahmen dieser Aktion 
nicht angenommen werden. Sie sind dort-
hin zurückzubringen, wo das neue Öl ge-

kauft wurde (z.B. Tankstellen, Supermärk-
te, Kfz-Betriebe). 

 
Ausgenommen sind weiterhin Feuer-
werkskörper, Munition und Sprengstoffe. 

 
Gewerblicher Sondermüll darf bei dieser 
Sammlung nicht abgegeben werden. Ge-
werbetreibende haben die Möglichkeit, 
kleinere Mengen von Sonderabfall gegen 
Gebührenerstattung beim Abfallwirt-
schaftszentrum des Kreises Euskirchen in 
Mechernich unmittelbar abzugeben. Fra-
gen bezüglich der Entsorgung von ge-
werblichem Sondermüll beantwortet der 
Abfallberater des Kreises Euskirchen, 
Herr Adelt, Tel. 02251/15371. 

 
Alte CDs/DVDs, die nicht mehr verwend-
bar sind oder nicht mehr benötigt werden, 
kann man ebenfalls bei den mobilen 
Schadstoffsammlungen abgeben. Auch 
die Kreismülldeponie in Mechernich-
Strempt nimmt CDs/DVDs kostenlos an.  
 
Die aus hochwertigem Polycarbonat be-
stehenden CDs werden wiederverwertet.  
 
Glühlampen und Leuchten gehören 
zum Restmüll 
 
Lampen und Leuchten gehören nicht zum 
Elektroschrott und sind daher über die 
Restmülltonne oder je nach Größe der 
Leuchte über die Sperrmüllsammlung zu 
entsorgen. 
 
Etwas anderes gilt für Energiesparlampen 
und Leuchtstoffröhren, die über die Son-
dermüllaktionen zu entsorgen sind. 
 
 

Fun for Kids im eifelbad 
 
Die nächste Veranstaltung findet am 
Samstag, den 23.07.2011 ab 15.00 Uhr 
im eifelbad statt. 
Für kleine und große Kinder wird zwei 
Stunden lang ein Unterhaltungsprogramm 
mit Musik, verschiedenen Spielen und 
Wettkämpfen geboten. 
Das Team des eifelbades freut sich über 
eine rege Teilnahme. Am Veranstaltungs-
tag gelten die üblichen Eintrittspreise. 
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Zeugnisse – und jetzt? 
 
Bezirksregierung Köln schaltet Sor-
gentelefon.  
  
Auch zum Ende dieses Schuljahres schal-
tet die Bezirksregierung Köln in der Zeit 
vom 19. Juli 2011 bis einschließlich 22. 
Juli 2011 wieder ein Zeugnistelefon.  
 
Am 25.07.2011 starten in NRW die gro-
ßen Ferien. Für die meisten der Schüle-
rinnen und Schüler im Regierungsbezirk 
Köln ein freudig erwartetes Datum. Gäbe 
es davor nicht noch die Zeugnisse.  
 
Das Zeugnistelefon hilft Eltern, Schülerin-
nen und Schülern mit Informationen und 
fachkundigem Rat, wenn das Zeugnis zur 
„bösen Überraschung“ wird. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Schulabtei-
lung sind zwischen 9.00 Uhr und 15.00 
Uhr unter der Nummer 0221-1472000 
erreichbar. www.bezreg-koeln.nrw.de. 
 
 
 

Arbeit in den Ferien 
 
Die Bezirksregierung Köln informiert: 
Gefährliche Ferienjobs und Akkordar-
beit sind tabu! 
 
Viele Schülerinnen und Schüler möchten 
in den Sommerferien ihr Taschengeld 
wieder mit Ferienjobs aufbessern. Soweit 
das Jugendarbeitsschutzgesetz beachtet 
wird, ist so ein Ferienjob auch kein Prob-
lem. Das heißt: Es sind nur einfache 
und für Jugendliche geeignete Jobs 
erlaubt.  Das sind Arbeiten, die die Leis-
tungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler nicht übersteigen, die nicht mit 
Unfallgefahren verbunden sind, und bei 
denen sie keinen schädlichen Einwirkun-
gen wie z.B. Lärm oder Gefahrstoffen, 
ausgesetzt sind. 
 
Geeignete Jobs sind z.B. das Einsortieren 
von Waren in Regale, Aushilfstätigkeiten 
in der Gastronomie, Telefondienste, das 
Austragen von Zeitungen und Werbema-
terial oder ähnliches.  

Akkordarbeit und gefährliche Jobs hinge-
gen sind nicht erlaubt. Beispiele: Arbeiten 
an einer Kreissäge oder in Kühlhäusern, 
Umgang mit gefährlichen Stoffen wie 
Laugen oder Säuren. 
 
Schülerinnen und Schüler, die mindes-
tens 15 Jahre alt sind, dürfen unter fol-
genden Voraussetzungen in den Schulfe-
rien beschäftigt werden: 
* Sofern die Vollzeitschulpflicht (10 Jah-

re in NRW; bei Gymnasien 9 Jahre) 
noch nicht abgeleistet ist, darf das Be-
schäftigungsverhältnis vier Wochen 
(20 Tage) im Kalenderjahr nicht über-
schreiten. 

* Die vier Wochen können auf verschie-
dene Ferien verteilt werden. 

* Die tägliche Arbeitszeit darf nicht mehr 
als 8 Stunden und wöchentlich nicht 
mehr als 40 Stunden betragen. 

* Nach viereinhalb Stunden Arbeitszeit 
muss eine Pause von mindestens 15 
Minuten gewährt werden. 

* Bei einer Arbeitszeit von viereinhalb 
bis 6 Stunden beträgt die Gesamtpau-
senzeit 30 Minuten. 

* Bei einer täglichen Arbeitszeit von über 
6 Stunden beträgt die vorgeschriebene 
Pausenzeit 60 Minuten. 

* Eine Beschäftigung ist nur an 5 Tagen 
in der Woche zulässig. 

* Samstags, sowie an Sonn- und Feier-
tagen ist die Beschäftigung von Ju-
gendlichen grundsätzlich verboten. Al-
lerdings gibt es hier eine Reihe von 
Ausnahmeregelungen, so z.B. für das 
Hotel- und Gaststättengewerbe, für die 
Heil- und Pflegeberufe oder für Famili-
enhaushalte. 

* Auch die Beschäftigung während der 
Nachtzeit (20 Uhr - 6 Uhr) ist grund-
sätzlich unzulässig. Allerdings gibt es 
auch hier eine Reihe von Ausnahme-
regelungen, so z.B. für Jugendliche 
über 16 Jahre in mehrschichtigen Be-
trieben. 

 
Für die Schüler und Schülerinnen besteht 
wie für alle Arbeitnehmer in Deutschland 
Schutz durch die gesetzliche Unfallversi-
cherung. Sie sind nicht nur während 
der Tätigkeit, sondern auch auf dem 
Hin- und Rückweg zum Ferienjob ge-
setzlich unfallversichert - unabhängig 
von der Dauer der Beschäftigung und 
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der Höhe der Bezahlung.  Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an den Unfallversi-
cherungsträger, dem das Unternehmen 
angehört. 
 
 
 

SchülerTicket ab 
dem neuen Schuljahr 
2011/2012 
 
 
Die Stadt Bad Münstereifel hat ab dem 
Schuljahr 2011/2012 an ihren weiterfüh-
renden Schulen das SchülerTicket einge-
führt. Vor diesem Hintergrund wird allen 
betroffenen Erziehungsberechtigten von 
freifahrberechtigten Schülerinnen und 
Schülern bzw. allen freifahrberechtigten 
volljährigen Schülerinnen und Schülern 
dringend empfohlen, ein solches Schüler-
Ticket zu beantragen.  
  
Beachten Sie deshalb bitte, dass die 
Stadt Bad Münstereifel nach Ziff. 4.1.2 
der Hinweise zum SchülerTicket in Nord-
rhein-Westfalen (Runderlass des Ministe-
riums für Wirtschaft und Mittelstand, 
Energie und Verkehr, des Innenministeri-
ums und des Ministeriums für Schule, 
Wissenschaft und Forschung NRW vom 
25.01.2001) mit der Einführung des Schü-
lerTickets ihrer Verpflichtung zur Über-
nahme der notwendigen Beförderungs-
kosten im Sinne des § 13 Schülerfahrkos-
tenverordnung (SchfkVO) nachkommt. 
Verzichten Sie auf das SchülerTicket, 
so verlieren Sie jegliche Kostenerstat-
tungsansprüche aus der SchfkVO!  
 
Falls Sie es als Erziehungsberechtigter 
für ihr noch nicht volljähriges Kind bzw. 
als volljährige Schülerin oder volljähriger 
Schüler bisher versäumt haben, einen 
Antrag auf Ausstellung des SchülerTi-
ckets zu stellen, wird empfohlen dieses 
umgehend nachzuholen.  
Das Antragsformular kann unter 
www.rvk.de (Tickets/Tickets für Job & 
Ausbildung/SchülerTicket ab 01.08.2011/- 
im Text – „Antrag“ anklicken) herunterge-
laden oder bei der Schulverwaltung im 
Rathaus, Marktstraße 15, Zi. 122 abge-
holt werden. Der Vordruck ist dann aus-

gefüllt und unterschrieben an das Schul-
sekretariat der von der Schülerin oder 
dem Schüler besuchten Schule ab-
zugeben. 
 
Für Rückfragen bezüglich der Freifahrbe-
rechtigung können Sie sich gerne mit 
 
Frau Kirchner, Telef. Nr. 505-142 oder 
Herrn Ley,       Telef. Nr. 505-140 
 
In Verbindung setzen.  
 
 
 

Wir gratulieren zum 
Geburtstag 
 
 
Am 21. Juli 2011 wurde  
Johannes Link 95 Jahre 
Jakob-Katzfey-Straße 29, 
Bad Münstereifel 
 
 
Am 24. Juli 2011 wird  
Christina August 90 Jahre 
In der Buch 17, Nöthen 
 
 
Am 28. Juli 2011 wird  
Christina Margareta Linnartz 93 Jahre 
Langenhecke 24, Bad Münstereifel 
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DRK - Integratives  Familienzentrum 
 53902 Bad Münstereifel-Schönau,Wiesentalstraße 20 
anerkannter Bewegungskindergarten des LSB in 
NRW 

 
Tel. 02253/6522 
Fax. 02253/544437      
Mail kitaschoenau@drk-eu.de 
Kontakt und Anmeldung: Trudi Baum 
 
Wir machen Ferien  
vom 25.7 – einschl. 19.08.2011 und 
wünschen auch allen Lesern einen er-
holsamen Urlaub! 
 
Und so geht es nach den Ferien weiter:  
 
Ab Dienstag, 13.09.2011 
von 16.00 – 18.00 Uhr Kreativkurs für Kinder 
im Alter von 6 – 10 Jahren 
Refrent: Anne Dohr 
 
Ab Dienstag. 13.09.2011 um 14.30 Uhr: 
„Marte Meo“ - aus eigener Kraft 
Schau mal, wie dein Baby spricht! 
Kostenfreies Angebot für werdende Eltern 
sowie Eltern von Kindern in den ersten Le-
bensjahren. 
 
Ab Freitag, 16.09.2011 
Integrative Spiel- und Kontaktgruppe für El-
tern und deren Kinder im Alter von 1-3 Jah-
ren. Zeit: 9.30 – 11.00 Uhr 
Kursleitung: Elfriede Falkenstein 
 
Angebote unserer Kooperationspartner 
Der TSV Schönau sucht noch Verstärkung 
für die Bambinimannschaft. 
Anmeldung bei Heinz Rohloff 
02257/950830 
 
Der TV Mahlberg  bietet am 20.08. und am 
24.09. von 14.30 – 16.00 Uhr Selbstvertei-
digung für Jungen und Mädchen an. 
Anmeldung bei A. Löhnenbach 
02257/952505 
 
Angebot Tagespflege: 
Tanja Larscheid – Schönau, Tel: 2253/6358 
Olesja Kiel – Arloff, Tel.: 0178/5101371 
Diese Tagesmütter sind Kooperationspartner 
des Familienzentrums. 
Weitere Tagesmütter im Stadtgebiet: 
Jutta Roderiges-Mota –  Iversheim, Tel.: 
02253/958901 
Jutta Ingenillem  – Nöthen, Tel.: 02253/8916 
Kinderbetreuung übernimmt außerdem: 
Anne Dohr (02253/962145) Bouderath 
 

             
 
 
 
 
 

Anmeldungen und Rückfragen: 
Frau Eva-Maria Bädorf 

Tel.: 02253 8580 
 

Erholsame Ferien 
und eine gesunde Rückkehr wünschen 
Ihnen die Leitung und das Kompetenz-

team des Familienzentrums. 
 
(Während der Ferien bleibt der  
 

Kath. Kindergarten St. Chrysanthus und 
Daria Bad Münstereifel vom 27. Juli bis 
zum 15. August  
 

und der  
 

Kath. Kindergarten St. Bartolomäus, Arloff 
vom 10. August bis zum 5. September 
geschlossen.) 
 
Vorankündigung 
 

Im September 2011 beginnen in Koopera-
tion mit dem Kath. Bildungswerk Euskir-
chen unter der Leitung von Frau Beate 
Corsten  folgende Kurse:  
 
Erziehung im Kleinkindalter  
Eltern-Kind-Kurs für Kleinkinder von 1 
– 3 Jahren 
 

ab 12.9.11: montags 9.30 - 11.00 Uhr  
Kath. Kindergarten 
St.Bartholomäus, Arloff 
 
Babys in Bewegung  
für Eltern mit ihren Kindern von 6 – 12 
Monaten 
 

ab 14.9.11: mittwochs 9.30 - 11.00 Uhr 
Kath. Kindergarten, St. Bartholomäus, 
Arloff 
 
Bei Interesse wird eine frühzeitige Anmel-
dung empfohlen. 
 

 
In Kooperation mit dem Familienzentrum: 

Tagespflege „Spatzennest“ 
Jutta Rodrigues Motta , Tel. 0170 7780115 
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Notdienst 
Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist 
unter � -Nr.: 0180/5044100(12 Ct/min) 
zu den folgenden Zeiten zu erreichen.  
Mo, Di und Do von 19.00 Uhr bis zum 
Folgetag 7.30 Uhr.  
Mi und Fr von 13.00 Uhr bis zum Folgetag 
7.30 Uhr.  
Sa, So und Feiertage: von 7.30 Uhr bis 
zum Folgetag 7.30 Uhr. 
 
Öffnungszeiten der Notfalldienst-
praxen in den Krankenhäusern Euskir-
chen und Mechernich: 
Sa, So und an Feiertagen von 7.30 bis 
22.00 Uhr und Mi von 14.00 bis 22.00 
Uhr. 
In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie:  
112 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Der zahnärztliche Notfalldienst ist über 
die � -nummer 0180/5986700(18 Ct/min)  
zu erreichen. 
 
Apotheken-Notdienst-Hotline: 
Die Apotheker Nordrhein sind über eine 
eigene Notdienst-Hotline erreichbar. Un-

ter der � -nummer 01805-938888(18 
Ct/min)  kann man die nächstgelegene 
dienstbereite Apotheke erfragen. Auf 
Wunsch wird man auch sofort mit der 
Notdienst-Apotheke verbunden. 
 
Behindertenbeirat 
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Bereitschaftsdienst der Stadtwerke 
Bad Münstereifel nach Dienstschluss: 
Betriebszweig Abwasser: 
016951/2729222 
Betriebszweig Wasser: 02253/505197 
 
Straßenbeleuchtung: 
RWE  01802112244(6 Ct/Anruf) 
KEV, Kall 02441/820 
 
Anrufsammeltaxi 
„Die flexible Ergänzung zum Bus“ 
01804 – 151515(18 Ct/min) 
 

Herausgeber des Amtsblattes/Kneipp-Kurier und 
für den Inhalt verantwortlich:  
Der Bürgermeister der Stadt Bad Münstereifel, 
Marktstraße 11, 53902 Bad Münstereifel 
(02253/5050). Das Amtsblatt/Kneipp-Kurier er-
scheint regelmäßig einmal wöchentlich, und zwar 
freitags. Ist dies ein Feiertag, so ist der Erschei-
nungstag bereits donnerstags. „Die Gießkanne“ 
mit dem Amtsblatt als Beilage kann von der 
Stadtverwaltung, Büro für Rat und Bürgermeister, 
gegen Erstattung der Portokosten (Jahres-
abonnement 90 €, Einzelheft 1,80 €), bezogen 
werden. Darüber hinaus kann das Amtsblatt in 
zahlreichen Depotstellen im Stadtgebiet und beim 
Bürgermeister der Stadt Bad Münstereifel, Büro 
für Rat und Bürgermeister, Marktstraße 11, Bad 
Münstereifel, kostenlos abgeholt werden. Die 
Depotstellen können jederzeit bei vg. Dienststelle 
erfragt werden. 

 


